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Anfrage 74/20 zur Stadtverordnetenversammlung am 30. September 2020 
 
Standortkataster Sendeanlagen 
 
Sehr geehrter Herr Kaps, 
sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 
 
in ihrer Anfrage führen sie aus, dass infolge der beabsichtigten Digitalisierung 
des Standortes Cottbus (Smart City), es vorgesehen ist, den Ausbau der Mo-
bilfunknetze intensiv voranzutreiben. In diesem Zusammenhang bitten sie um 
Auskunft, ob es einen entsprechendes Standortkataster für die vorhandenen 
und die künftig geplanten Mobilfunksendeanlagen auf dem städtischen Territo-
rium gibt oder dieses gegebenenfalls in Erarbeitung ist.  
 
In Bezug auf vorhandene Mobilfunksendeanlagen ist die Bundesnetzagentur 
gemäß § 77 a Abs. 1 Nr. 1 Telekommunikationsgesetz (TKG) verpflichtet als 
zentrale Informationsstelle des Bundes einen Infrastrukturatlas, der eine ge-
bietsbezogene, Planungszwecken dienende Übersicht über Einrichtungen, die 
zu Telekommunikationszwecken genutzt werden können, zu führen. Die Bun-
desnetzagentur kann den am Ausbau von öffentlichen Versorgungsnetzen 
Beteiligten Einsicht in die Übersicht nach § 77a Abs. 1 Nr.1 TKG gewähren, 
soweit mit dem Ausbauvorhaben Einrichtungen geschaffen werden sollen, die 
zu Telekommunikationszwecken genutzt werden können. Zu den am Ausbau 
von öffentlichen Versorgungsnetzen Beteiligten gehören insbesondere Ge-
bietskörperschaften, Eigentümer und Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze 
sowie deren Auftragnehmer. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur sowie Gebietskörperschaften haben für  
allgemeine Planungs- und Förderzwecke einen Anspruch auf Einsichtnahme in 
den Infrastrukturatlas. Näheres regelt die Bundesnetzagentur in Einsichtnah-
mebedingungen.  
 
Einen Überblick über Funkanlagenstandorte stellt die Bundesnetzagentur 
in Bezug auf Standortbescheinigungen unter dem nachfolgenden Link öffent-
lich im Internet zur Verfügung: 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbr
aucher/ElektromagnetischeFelder/elektromagnetischefelder-node.html  
 
Für die Errichtung von Mobilfunkmasten wurde zwischen den Kommunalen 
Spitzenverbänden und den Mobilfunknetzbetreibern im Jahr 2001 eine Verein-
barung getroffen, dass die Mobilfunkbetreiber bei Standortanfragen sich vor-
rangig auf städtische Grundstücke fokussieren.  
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Zur Umsetzung dieser Vereinbarung werden von den Mobilfunkbetreibern Suchkreisanfragen an die 
Gemeinden gerichtet. Auf der Grundlage des übermittelten Suchkreises wird geprüft, welche Grund-
stücke der Stadt Cottbus im Bereich der Suchkreisanfrage zur Verfügung gestellt werden können und 
ob ggf. öffentliche Belange betroffen sind, bzw. im Suchkreis entgegenstehen.  
 
Diese Aufgabe nimmt in der Stadt Cottbus der Fachbereich Bauordnung wahr. Die Registrierung 
dieser Suchkreisanfragen erfolgt derzeit nicht georeferenziert und nicht grundstücksbezogen. Die 
Suchkreisanfragen werden daher nicht im Geoinformationssystem erfasst. 
 
Soweit die angefragten Maßnahmen umgesetzt werden, werden diese in dem Kataster der Bundes-
netzagentur geführt.    
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
 
Marietta Tzschoppe 
Beigeordnete für Bauwesen 


